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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostr. 18
86504 Merching
Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung    
    bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.
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Bauleiterbestellung und 
Bauleitererklärung

Rechte, Pflichten und Handlungs
befugnisse der Bauleitung
DieBauleitunghateinegroßeVerantwortungfürdasGelingen
desBauwerksundgehtdabeiauchdasRisikoeinergroßenei-
genen(privaten)zivil-undstrafrechtlichenHaftungein.

   Gesetz

§ 823 BGB: Schadensersatzpflicht
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, 
die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges 
Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen 
zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen 
ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz ver-
stößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen 
dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatz-
pflicht nur im Falle des Verschuldens ein.

   Gesetz

§ 222 StGB: Fahrlässige Tötung
Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verur-
sacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.

   Gesetz

§ 229 StGB: Fahrlässige Körperverletzung
Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung einer anderen 
Person verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft.

BauleiterbestellungundBauleitererklärung



48

Recht

BauleiterbestellungundBauleitererklärung

DieseHaftungistderGegenpolzudenRechten,Pflichtenund
HandlungsbefugnissenderBauleitung.Zunächstmussgeklärt
werden,werinwelchemUmfanghaftet,insbesonderewer„Bau-
leitung“ istundwelchePflichtendiesehat.Den „Bauleiter“als
festenRechtsbegriffgibtesnicht.

Die Landesbauordnungen (LBO) der meisten Bundesländer
nennenden„Bauleiter“undden„Fachbauleiter”alsBaubeteilig-
ten;dieBauordnungBayernskenntihnnicht.

Tabelle 1: Übersicht: Regelungen zu Bauleitern als Baubeteiligte gemäß 
der jeweiligen Landesbauordnung (LBO).

Baden-
Württemberg

Ja Geregeltin§ 45LBO
Baden-Württemberg

Bayern Nein Entwurfsverfasserund
Unternehmerverantwortlich

Berlin Ja Geregeltin§ 57BauOBerlin

Brandenburg Ja Geregeltin§ 56Branden-
burgischeBauO

Bremen Ja Geregeltin§ 56Bremische
LBO

Hamburg Ja Geregeltin§ 57HBauO

Hessen Ja Geregeltin§ 51HessBauO

Mecklenburg-
Vorpommern

Ja Geregeltin§ 56LBauOM.-V.

Niedersachsen Ja Geregeltin§ 55NBauO

Nordrhein-
Westfalen

Ja Geregeltin56BauONRW

Rheinland-Pfalz Ja Geregeltin56aLBauORh.-Pf.

Saarland Ja Geregeltin§ 56LBO

Sachsen Ja Geregeltin§ 56SächsBO

Sachsen-Anhalt Ja Geregeltin§ 55BauOLSA

Schleswig-Holstein Ja Geregeltin§ 56LBO

Thüringen Ja Geregeltin§ 56ThüringerLBO
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Dieser „BauleiternachLBO“ istnicht zuverwechselnmitdem
als „Objektüberwacher“bezeichnetenArchitekten,derdieAuf-
gaben der Objektüberwachung (Objektüberwachung nach
Leistungsphase8HOAI)aufderzivilrechtlichenGrundlagedes
Architektenvertragswahrnimmt.

Die Bauleitung nach LBO leitet die bauliche Maßnahme als
Ganzes.DerArchitektoderBauingenieur,demdieObjektüber-
wachungnach§ 34HOAI2021mitAnlage10(Leistungsphase
8)obliegt,überwachtnurdieAusführungdesObjekts:

DerArchitektistdurchseinenVertragmitdemBauherrnÜber-
wacherderBauleistungenundhataufdieserGrundlagedafür
zusorgen,dassderBaumangelfrei,kosten-undtermintreuer-
richtetwird.ErnimmtdabeiimWesentlichendieAufgabendes
Bauherrnwahr,derdasmangelseigenerSachkundenichtkann.
ErwirdimFolgenden„Objektüberwacher“genannt.

Danebengibtesden „Bauleiter“oder „Projektleiter“,demvom
Bauunternehmen die organisatorische Leitung der Baustelle
übertragen worden ist. Der Projektleiter leitet und organisiert
die Baustelle für das Bauunternehmen. Diese zunächst rein
arbeitsrechtlicheEinordnung führt aber i. d. R.dazu,dassder
BetreffendeauchgleichzeitigBauleiteroderFachbauleiternach
LBOwerdensoll.SolangeeinBauleiterjedochnichtnachLBO
bestelltist,obliegenihmalsRepräsentantendesBauunterneh-
menszunächstgrundsätzlichnichtweiterreichendePflichtenals
demUnternehmenselbst.ErwirdimFolgendendann„Projekt-
leiter“genannt.

DieBauleitungnachLBOwirdvomBauherrnbestellt.Diesmuss
derBauaufsichtsbehördevorBaubeginnbekanntgegebenwer-
den.(§ 53LBOS.-H.)DieBauleitungunterschreibtdieMitteilung
undwirdsomitzum„BauleiternachLBO“.SeineVerpflichtungen
ergebensichaus§ 56LBOS.-H.(undweitgehendgleichlautend
indenanderenLandesbauordnungen).
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   Gesetz

§ 56 LBO S.H.: Bauleiterin oder Bauleiter
(1) Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat darüber zu wachen, 
dass die Baumaßnahme entsprechend den öffentlich-rechtli-
chen Anforderungen durchgeführt wird, und die dafür erfor-
derlichen Weisungen zu erteilen. Sie oder er hat im Rahmen 
dieser Aufgabe auf den sicheren bautechnischen Betrieb der 
Baustelle, insbesondere auf das gefahrlose Ineinander greifen 
der Arbeiten der Unternehmerinnen oder Unternehmer, zu 
achten. Die Verantwortlichkeit der Unternehmerinnen oder 
Unternehmer bleibt unberührt.

(2) Die Bauleiterin oder der Bauleiter muss über die für ihre 
oder seine Aufgabe erforderliche Sachkunde und Erfahrung 
verfügen. Verfügt sie oder er auf einzelnen Teilgebieten nicht 
über die erforderliche Sachkunde, so sind geeignete Fach-
bauleiterinnen oder Fachbauleiter heranzuziehen. Diese tre-
ten insoweit an die Stelle der Bauleiterin oder des Bauleiters. 
Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat die Tätigkeit der Fach-
bauleiterinnen oder Fachbauleiter und ihre oder seine Tätig-
keit aufeinander abzustimmen.

Dieseöffentlich-rechtlichenPflichtentreffenalsonichtjedeBau-
leitungautomatisch.SiegeltennurfürBauleiternachLBO,die
dasAmtdurcheigeneErklärungdemBauamtgegenüberöffent-
lich-rechtlichübernommenhaben.

Die Bauleitung kann vertraglich (zivilrechtlich) zur Übernahme
dieses Amtes z. B. in Bauwerkverträgen, Architektenverträgen
oderArbeitsverträgenverpflichtetsein.Öffentlich-rechtlichwird
das Amt aber nur durch die Bauleitererklärung übernommen,
dievonderBauleitungdemBauamtgegenüberschriftlichab-
gegebenwird.

DieBauleitungnachLBO trägtdannunabhängigvonvertrag-
lichen Verbindungen als übergeordnete Person gegenüber
der Bauaufsichtsbehörde die öffentlich-rechtliche Verantwor-
tungdafür,dassdiegesamteBaumaßnahmedemöffentlichen
Baurecht,dentechnischenBaubestimmungenunddengeneh-
migten Bauvorlagen entsprechend durchgeführt wird. Da die
BauleitungnachLBOdiedafürerforderlichenWeisungenkraft
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öffentlichenRechtserteilendarfundmuss,istsieinsoweitfürdie
BauaufsichtsbehördeaufderBaustelletätig.

Obwohl sie damit im öffentlichen Interesse tätig wird, übt sie
keine öffentliche Gewalt aus. Es fehlt ihr nämlich an verwal-
tungsrechtlichenZwangsbefugnissen.DieBauleitungnachLBO
darfkraftihrerBestellungauföffentlichemRechtbasierendeAn-
weisungen gegenüber allen am Bau Beteiligten erteilen, kann
diesejedochimFalleeinerMissachtungnichtalleinedurchset-
zen.GegebenenfallsmusssieMissständebeiderBauaufsicht
anzeigen,damitdiesemit ihrenordnungsrechtlichenMaßnah-
mentätigwird.

BauleiternachLBOwird imRegelfallder inLeistungsphase8
tätigeArchitektodereingeeigneterMitarbeiterdesdenBauaus-
führendenHauptbauunternehmersoderGeneralunternehmers.
Mitarbeiter aus spezialisierten Nachunternehmen werden oft
Fachbauleiter.

Problemeergebensich fürdieBauleitungnachLBOausdem
Umstand,dasssieweisungsabhängigerAngestellterdesBau-
unternehmers ist, aber aus öffentlich-rechtlichen Pflichten he-
raus Weisungen zu erteilen hat – bis hin zur Baueinstellung,
wennihrArbeitgeberz. B.Sicherheitsvorschriftenverletzthat.

ReagiertderArbeitgebernichtsachgerechtaufdieWeisungen
derBauleitungnachLBO,mussdieBauleitungdasöffentlich-
rechtlicheAmtniederlegenundderBauaufsichthiervonKennt-
nisgeben.NursoentgehtsiedemKonfliktundsomitihrereige-
nenHaftung.

   Hinweis

EndetdieeigeneTätigkeitderBauleitungnachLBOaufder
BaustelleausanderenGründen,musssiedasAmtniederle-
genunddasBauamtsofortschriftlich informieren:DieHaf-
tungbestehtsonstweiter!

Die notwendige fachliche Qualifikation ist in § 56 Abs. 2 LBO
S.-H.geregelt.DieBauleitungnachLBOmussüberdiefürihre
Aufgabe bei dem jeweiligen Bauvorhaben erforderliche Sach-
kundeundErfahrungverfügen.AlsMindestqualifikationist,ab-
hängigvonderArtdesBauvorhabens,eineMeisterprüfung in
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einemBauhauptgewerbe,eineAusbildunginderFachrichtung
Architektur, Bauingenieurwesen, Hochbau usw. anzunehmen.
HinzukommtdiedurchpraktischeTätigkeitundFortbildunger-
worbeneErfahrung.

ImÜbrigenmussdieBauleitungnachLBOselbsteinschätzen,
obsiedieVoraussetzungenerfüllt,undggf.einenFachbauleiter
einsetzen.AlsBauleitungnachLBOobliegtesihrdannjedoch
auchbeiderEinsetzungvonFachbauleitern,dieVerantwortlich-
keitenzukoordinieren.

VondenBauberufsgenossenschaftenwerdenregelmäßigeine
AusbildungalsBauingenieuroderArchitekt,MeisteroderTech-
niker mit fünf Jahren Berufserfahrung, die Absolvierung eines
Grundlehrgangs für Sicherheitstechnik und die regelmäßige
Fortbildunggefordert.

DieBauleitungmussmitihrerHaftpflichtversicherungklären,ob
dieseergänzendeVoraussetzungenfordert,bevorsiedasAmt
annimmt.

DerProjektleiterbekommtseineAufgabevomArbeitgeberüber-
tragen. Seine Aufgabe ist darauf gerichtet, das Bauvorhaben
für seinen Arbeitgeber und dessen Auftraggeber mangelfrei,
kosten-undtermintreuzurealisieren.

Er hat anders als die Bauleitung nach LBO keine öffentlich-
rechtlichenBefugnisseundkannkeineAnweisungenüberdie
GrenzenderVertragsverhältnissehinauserteilen.Erkannsomit
nurdenMitarbeiternunddenNachunternehmerndeseigenen
UnternehmensAnweisungenerteilen.

Der Projektleiter hat somit einen eingeschränkten Wirkungs-
undVerantwortungskreis.DasschränktauchseineHaftungein.

Das Wesentliche in Kürze
 • „Bauleiter“istkeinfesterRechtsbegriff.
• BauleitungnachLBOmitöffentlich-rechtlichenPflichtenwird

eineBauleitungnicht automatisch. Sieübernimmtdas Amt
aktiv durch ihre Unterschrift auf der Mitteilung gegenüber
demBauamt.
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• DieBauleitungnachLBOträgtgegenüberderBauaufsichts-
behördedieöffentlich-rechtlicheVerantwortung.Siedarfauf
öffentlichesRechtbasierendeAnweisungengegenüberallen
amBauBeteiligtenerteilen,kanndiesejedochgegenWider-
ständenichtalleindurchsetzen.

• DieBauleitungmussmitihrerHaftpflichtversicherungklären,
obdiesebestimmteVoraussetzungenfordert,umfürdasAmt
Deckungsschutzzuübernehmen.

• Endet die Tätigkeit der Bauleitung nach LBO auf der Bau-
stelle,musssiedasAmtniederlegenunddasBauamtsofort
schriftlichinformieren.DieHaftungbleibtsonstbestehen.

Haftungsrisiken für die Bauleitung

Die Rechte, Pflichten, Handlungsbefugnisse und Haftungsri-
siken fürdieBauleitungnachLBOergebensichausderAuf-
gabenbeschreibung: Verletzt sie die von ihr übernommenen
Pflichtenschuldhaft,resultierenhierauszivil-undstrafrechtliche
Haftungsfolgen.

Überwachung der Bauausführung

   Gesetz

§ 56 Abs. 1 Satz 1 LBO S.H.: Bauleiterin oder Bauleiter
(1) Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat darüber zu wachen, 
dass die Baumaßnahme entsprechend den öffentlich-rechtli-
chen Anforderungen durchgeführt wird, und die dafür erfor-
derlichen Weisungen zu erteilen. Sie oder er hat im Rahmen 
dieser Aufgabe auf den sicheren bautechnischen Betrieb der 
Baustelle, insbesondere auf das gefahrlose Ineinandergrei-
fen der Arbeiten der Unternehmerinnen oder Unternehmer, 
zu achten. Die Verantwortlichkeit der Unternehmerinnen oder 
Unternehmer bleibt unberührt.

DieBauleitungnachLBOhat zunächstdieBauausführungzu
überwachen.DabeihatsiedieÜbereinstimmungdesBausmit
den genehmigten Bauunterlagen sicherzustellen. Zu diesen
Unterlagen gehören nach den Bauvorlagenverordnungen der
Länderu. a.
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• derÜbersichtsplanundderLageplan,
• dieBauzeichnungen,
• dieBau-undBetriebsbeschreibung,
• derNachweisderStandsicherheitunddieanderenbautech-

nischenNachweise,
• derBrandschutznachweis,
• die Nachweise für Wärme-, Schall- und Erschütterungs-

schutz,
• dieBerechnungdesumbautenRaumssowiederWohn-und

Nutzflächeund
• eventuellweitereUnterlagen

inderjeweilsgenehmigtenFassungundunterBerücksichtigung
etwaigerAuflagenausderBaugenehmigung.InFällen,indenen
eseineGenehmigungsfreistellunggibt, sinddieeingereichten
Bauunterlagenmaßgeblich.DieBauleitungnachLBOmussalso
dieUnterlageninvollemUmfangkennen.

Die Landesbauordnungen ermächtigen die Bauleitung nach
LBOauföffentlich-rechtlicheWeisedazu,zurDurchsetzungder
BaugenehmigungundsonstigerBaubestimmungenWeisungen
unabhängig von zivilvertraglichen Vertragsverhältnissen zu er-
teilen.SiekannvondenanderenamBauBeteiligtenverlangen,
dassBaubestimmungeneingehaltenwerden.

DerProjektleiterals„Manager“derBaustelleträgtdieseVerant-
wortung nur seinem Arbeitgeber gegenüber. Der Arbeitgeber
haftetdannvertraglich–überdasGewährleistungsrecht–sei-
nemAuftraggebergegenüber.

DieBauleitungnachLBOhaftethingegenalssolchedemBau-
herrngegenübernichtpersönlichfürdiemangelfreieVertrags-
erfüllung.Sie kanndeshalb vomBauherrnaufderBasis ihrer
Bauleitereigenschaft nach LBO nicht wegen Mängeln in der
BauleistungzurVerantwortunggezogenwerden.

InderRechtsprechungistbisheranerkannt,dassdieBauleitung
nach LBO dem öffentlichen Interesse der Gefahrenabwehr
dient.ZuihrenAufgabenzähltnicht,denBauherrnvorVermö-
gensschädendurch vertragswidrigeLeistungzubewahren (in 
diesem Sinne auch OLG Frankfurt am Main, Urt. v. 25.03.2014, 
Az. 14 U 202/12).



Das Baustellenhandbuch Bauleitung 

Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice 
gerne weiter:  

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/15679

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com

Bestellmöglichkeiten 
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